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Laudatio

Vielseitig ist dasWirken des Jubilars alsWissenschaftler in Forschung, Lehre und
Selbstverwaltung, als juristischer Gutachter und Verfassungsrichter wie auch als Be-
rater und Förderer des wissenschaftlichen Nachwuchses. Über seine akademischen
Wirkungsstätten an den Universitäten zu Köln, Trier und des Saarlandes spannt sich
der Bogen eines stets durchdachten, engagierten und verlässlichen Handelns, das von
wissenschaftlicher Neugier und der Bereitschaft geprägt ist, sich immer wieder un-
verzagt auf Neues einzulassen. Es ist kein Zufall, dass der Festakt zur Übergabe der
Festschrift für RudolfWendt in der Staatskanzlei des Saarlandes stattfindet.Wie kein
Zweiter ist der Jubilar in den mehr als 25 Jahren seiner Tätigkeit im Saarland zu
einem streitbaren Vertreter dieses Bundeslandes geworden. Und dabei ging es um
Dinge von allerhöchster Bedeutung für das Land, insbesondere die verfassungsrecht-
lichenAuseinandersetzungen umdenLänderfinanzausgleich vor demBundesverfas-
sungsgericht.

Der bundesstaatliche Finanzausgleich ist bekanntlich ein Thema, das mit vorher-
sagbarer Regelmäßigkeit meist von den Politikern der jetzigen Geberländer aufge-
bracht wird. Die Finanzausgleichsprozesse haben immer wieder offenbart, welche
strukturellenVerwerfungen dazu führen, dass die zumGroßteil fälschlich als Länder-
transfers wahrgenommenen Zahlungen auf der letzten Ausgleichsebene nun seit ei-
niger Zeit auch Richtung Saarland fließen, nachdem das Land seine Schuldigkeit für
die Industrialisierung etwa eines vor nicht allzu langer Zeit noch sehr ländlich-agra-
rischen Bayerns getan hatte. In der Nehmerzeit von Bayern hat niemand – schon gar
nicht in Bayern – darüber spekuliert, Bayern als Bundesland abzuschaffen. Auch für
das Saarland sind entsprechende Gedankenspiele mehr als kontraproduktiv. Nur das
Fortbestehen als Staat, das durch die unermüdliche Arbeit von Rudolf Wendt mit ge-
sichert wurde, bewahrt ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit und an wettbewerb-
lichen Maßnahmen für die Region und ihre Bevölkerung, die eben nicht unbedingt
auf die Möglichkeiten etwa eines großen „Rheinhessen“ verwiesen werden möchte.
Viele Probleme unserer Zeit werden schon heute dadurch ausgelöst, dass sich zu vie-
les in einigen wenigen Metropolen konzentriert. Es wäre bedauerlich, wenn das hier
vor allem durch Rudolf Wendt für das Saarland Erreichte wieder verspielt würde.

Dabei gehört zu den „großen“ Themen des Jubilars, die ihn immer wieder be-
schäftigt haben, nicht nur der beschriebene Kampf um den sachgerechten Umgang
mit dem Länderfinanzausgleich. Ganz seinem freiheitsliebenden Naturell entspre-
chend haben ihn vielmehr zentrale Fragen des Schutzes von Freiheit und Gleichheit
in all den Jahren seines akademischen Wirkens umgetrieben. Der Eigentumsschutz
des Art. 14 GG, aber auch die in Art. 5 GG verbürgten Kommunikationsfreiheiten



haben ihn ebenso fasziniert wie die Auseinandersetzung mit dem allgemeinen
Gleichheitssatz und den besonderen Gleichheitssätzen. Die Ausbildung der dogma-
tischen Strukturen dieser Grundrechte hat er aufmerksam begleitet und in vielerlei
Hinsicht beeinflusst. Die Entwicklung des Steuer- und Abgabenrechts hat er dabei
meist aus dieser verfassungsrechtlichen Perspektive verfolgt, ohne sich allzu sehr
auf die eher technische Umsetzung imDetail einzulassen. Zu groß dürfte ihm die Ge-
fahr erschienen sein, dass dabei der Blick für dasWesentliche und das „großeGanze“
verloren geht. Die rasante Entwicklung und das nicht selten recht hilflos anmutende
Laborieren desGesetzgebers an den bestehenden Steuergesetzen scheinen ihmRecht
zu geben. Dessen ungeachtet hat Rudolf Wendt an der Universität des Saarlandes
eine fundierte steuerrechtliche Schwerpunktausbildung aufgebaut, die sich gleicher-
maßen an angehende Juristinnen und Juristen wie auch an Studierende der Betriebs-
wirtschaftslehre wendet. Ein konsistentes und ganz seinem Grundverständnis ent-
sprechend auch verfassungsrechtlich rückgebundenes Vorlesungsprogramm lag
ihm dabei ebenso am Herzen wie anspruchsvolle Übungsfälle.

Nicht unerwähnt bleiben darf die Tätigkeit des Jubilars als Richter, inzwischen
Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes. Zahlreich sind die Ver-
fahren, an denen er mitgewirkt hat. Namentlich die Einführung der Verfassungsbe-
schwerde als Verfahrenstyp hat dazu geführt, dass die Anzahl der vom Verfassungs-
gerichtshof zu bewältigenden Eingänge deutlich anstieg. Dabei ist es gerade denVer-
fassungsbeschwerden auf Landesebene eigen, dass sie thematisch ein breites Feld
abdecken. Die Anwendung einer jeden – auch bundesrechtlichen – Norm durch Ho-
heitsträger des Landes kann insoweit zur Überprüfung gebracht werden. Das juris-
tische Talent des Jubilars und die für ihn so prägende Bereitschaft, auch unbekannte
Pfade zu beschreiten, waren daher für das Gericht stets von besonderem Wert.

Ein forschender Geist, der offen an neue Fragestellungen herangeht und sich be-
müht, diese in bekannte dogmatische Strukturen einzufügen, um überzeugende Ant-
worten zu formulieren, ohne dabei vor einem „Schuss rechtspolitischer Argumenta-
tion“ zurückzuschrecken, erlebt dabei manches Abenteuer – auch wenn er seinen
Schreibtisch nicht verlässt. Immer wieder neue Gedanken, Zweifel an den kürzlich
erst gewonnenen Erkenntnissen und steter Termindruck, weil die Arbeit doch nie
wirklich als zu Ende gedacht abgeschlossen werden kann, kennzeichnen die wissen-
schaftliche Arbeit des Jubilars. Als seine Schüler konnten wir uns davon immer wie-
der selbst ein Bildmachen. Und es hat uns angespornt, uns in ähnlicherWeise auf den
Weg zu machen.

Ein bedächtiger Lehrer, der sich stets um die rechte Balance zwischenWissen und
Verstehen, zwischen klausurnotwendigem Stoff und zukunftsweisenden Kenntnis-
sen bemüht – so lässt sich wohl das Wirken des Jubilars im Hörsaal, der zentralen
Wirkungsstätte eines jeden Universitätsprofessors, beschreiben. Ob Pflichtfachvor-
lesung für Anfänger, Übung, Examinatorium, Seminar oder steuerrechtliche Vorle-
sung im Schwerpunktprogramm: mit großer Ernsthaftigkeit verfolgt der Jubilar sein
Ziel, die kommenden Generationen junger Juristen und Juristinnen auf die Heraus-
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forderungen der Zukunft gründlich vorzubereiten. Strukturwissen und Überblick,
Verständnis und Durchblick waren ihm stets wichtiger als das tagesaktuelle Wissen
mit bekannt kurzer „Halbwertszeit“. Groß war daher stets die Freude, wenn die
„Rechnung aufging“ und aus dem Kreise der Hörer Antworten oder gar – und
noch besser – kritische Fragen kamen.

Ein abwägender und vermittelnder Vertreter in der Selbstverwaltung war der Ju-
bilar lange Zeit in den Gremien der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität des Saarlandes und auch über viele Jahre im Senat der Univer-
sität. Die Einführung von Studiengebühren nicht nur für Langzeitstudierende und
zahlreiche andere Reformvorhaben von Bundes- und Landesgesetzgeber hat er kri-
tisch begleitet. Trotz des Wissens um die knapp bemessene Zeit und die vielen span-
nenden fachlichen Projekte auf dem Schreibtisch, hat der Jubilar immer wieder un-
verdrossen gegen überbordenden Bürokratismus, hochschulpolitisch verbrämte
Sparmaßnahmen und andere Versuche einer Beschränkung der für die akademische
Arbeit so wichtigen wissenschaftlichen Freiheit gekämpft. Manche drohende Grau-
samkeit konnte mit seiner Hilfe abgewendet werden. Und das, obwohl die Entschei-
dungsspielräume auf diesen Feldern bekanntermaßen gering sind. Mit Bedacht und
Augenmaß hat Rudolf Wendt hier manchen Besserwisser belehrt und in seine
Schranken verwiesen. Auch wenn diese Art des Zeitvertreibs gewiss nicht wirklich
seine Sache ist: Irgendwann kann man sich als kritischer Geist dieser Aufgabe kaum
mehr entziehen, schon deswegen nicht, weil die zuvor als erfahrene Kritiker agieren-
den Kollegen aus Altersgründen ausscheiden und den nachrückenden jüngeren Kol-
legen oft das nötige Wissen um die Vorgänge in der Vergangenheit fehlt.

Ein umsichtiger Förderer des wissenschaftlichen Nachwuchses, der den aufstre-
benden Talenten nach ihren Fähigkeiten und Interessen akademische Freiheit und
Selbständigkeit garantiert, das ist ohne Frage eine Paraderolle des Jubilars. Nicht
nur privat ist er mit Fug und Recht als „Familienmensch“ zu beschreiben – auch
die akademische Familie ist ihm wichtig. Mit wachem Auge hat er seine Mitarbeiter
und Doktoranden stets begleitet und sie mit manchem Ratschlag vorangebracht, hat
immer wieder auf auch formal korrektes Arbeiten bestanden und die Disziplin ein-
gefordert, mit der er selbst ans Werk ging. Sich selbst zurückzunehmen um anderen
Raum zu geben, gehört hier wohl zu den Königsdisziplinen. Nicht jedem ist im Um-
gang mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein so glückliches Händchen gegeben,
von dem gerade die Herausgeber sehr profitiert haben. Rudolf Wendt hat es offenbar
auf dem Boden eigener Erfahrung bestens verstanden, auch insoweit die richtige Ba-
lance zwischen „Fördern und Fordern“ zu finden.

Heike Jochum
Michael Elicker
Steffen Lampert
Roberto Bartone
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